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Regierungsvorl~ge 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Mutterschutzgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat ·besch1.ossen: 

Artikel I 

Das BunJdesgesetz über ,den Mutter,schutz, 
BGBll. Nr .. 76/1957, in der Fas!>ung der Bundes­
gesetze BGBt Nr. 92/1959, 240/:1960, 68/1961, 
9/1962, 199/1'963, 28111968, 46:2/1969, 178/1974, 
459/1974 und ,des Art. VIII Albs. 5 des Bundes­
gesetzes, BGBL Nr. 422/1974 sowie des Art. ·VI 
des :Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 289/1976, wird 
wie folg,t geändert: 

3. § 5 A:bs. 1 hat zu huten: 

. ,,§ 5.(1) Dien~tnehmerinnen idtürfen his zum 
Ahlau:f von ,acht Wochen nach ,ihrer Enthindung 
nicht beschäftig.t werden. Nach Frühgeburten; 
Mehrlingsgeburten oder Kaiserschni,ttentbindun­
gen verlängert sich diese Frist auf zwölf Wochen. 
Ist eine Verkürzung ,der Achtwochenfrist vor der 
Entbindung eingetreten; so verlängert sich die 
achtwöchige 'SchunZifrist nach ,der Entbindung im 
Ausmaß dieser Verkürzung., höchstens j.edoch his 
Zur Dauer vonzwölrf Wochen:" ' . 

4. Im zweiten Satz des § 5 A.bs. 5 ist ,die Zitie­
rung ,,§ 9 Abs. 3 des Al'Ibeitsinspektiorisgesetzes 
1'956, ,BGB1. Nr. 147," ,durch ,,§ 7 Ahs. 3 A,rbeits­
inspektionsgesetz 1974, IBGBJ. Nr. '143," ZU er-

1. Die A:bs. 2 und 3 des § ,1 haben zu lauten: set~en. 

,,(2) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden 
auf 

a) Dienstnehmerinnen, für deren Dienstver-
hältnis das Landa~beit,sgesetz, BGBl. 
Nr. 140/1948, ,gilt, 

:b) Dienstnehmerinnen, ,die in einem Dienst­
verhältnis 2iU einem Land, einer Gemeinde 
oder einem Gemeindever:band stehen, so­
Ifern sie nich,t in Betrieben tätig sind. 

(3) Abweichend von A:bs. 2 lit. rb ist dieses 
Bundesgesetz' auf Dienstnehmerinnen anzuwen­
den, deren Dienstrecht gemäß Art. 14 Abs. 2 
oder Art. 14 a Abs. 3 lit. !b B-VG ,in dJie Zustän­
digkeit des Bundesz'llr Gesetzgebung ,fällt." 

2. §- 2 hat zu lauten: 

5. § 8 hat zu lauten: 

,,§ 8. Werdende und s1lillende Mütterdürlen 
über die gesetzlich oder in eInem Kol1ektivver­
trag fes'tgesetzte tägliche Alibeitszeit hinaus nicht 
beschäf,tigt werden; keinesfalls darf ,die wöch·ent­
liche Arheitszeit vierzig Stunlden übersteigen." 

6. -§ 11 hat zu llauten: _ 

,,§ 11. Der Ab'laufder Beschäift.i,gungshewilli­
gung oder Ides lBefreiung,sscheines (§§ 4 und 15 
des·· Auslänlderbeschä,ftigunlgsgesetzes; • BGBL 
NI". 218/.1975) ,einer Ausländerin wird im Falle 
der ISchiW,alllgerscha:ft und der ~ntbindung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, in ,dem ihr Dienstver­
hältnis nach § 10 Albs. ,1 und ,den dafIiirsohst 

, gdtendengesetz~ichenoder v.ertra.glich,en Bestim­
mungen rechtsgültig heendet werden kann." 

,,§ 2. Abschnitt II dieses 'Bundesgesetzes gilt 
..' h' 'd'" d' 7. Im zw\!iten Satz des. §014 Abs .. l. hat es an 

,1. fur Dlenstne mel'l~n, , le l.~ ,el.nem ' er m Stelle "vowbergehelllder Kurzarlbeit" .~~nmehr 
§ 17 genannten Dlenstv,erhaltnIsse stehen". Kurrz.arbeit" zu ,lauten.· . 
mit den in Ahschn'itt III ;vorgesehenen Ab- ,~ .. ... .... . 
w.eichungen; 8. Der Ahs.,5 des § ishat'~u lauten:· 

2.fü,r die,i~ pri:r.aten Ha:ushalt~nbeschäfFgten',,{5) Die VorschriJften der·§§ 10,12 Abs. 1,'13, 
Dlehstnehme1'1l1nen, mlt ,denm4:bschnltt IV 115 a sowie der Ahs; l bis 4. sind aui Dienstf\eh-
1V0rgesehenen Abweichungen; merinnen, die· ...• . ....... . .. 

3. für- Heimarbeitermnen, -mitderiin A:b-LaHein öder J1.1it ihrem Ehegatten ein Kind, 
!Schnitt V vorgesehenen Aibweichungen.'f welches das erste Lebensjahr nochri,ichtyoll~ . 
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2 871 der Beilagen 

endet hat, an Kindes Statt angenommen 
halben (AldoptJiV1mütter); 

2. in ,der Absicht, ,ein Kind an Kindes Statt an­
zunehmen, dieses in unentgeltliche Pfle&e 
genommen haben, mit odem Kind im seIhen 
Haushailt leben 'Ill1Ides üherwiegend 5e1bst 
pflegen, 

nach Maßgabe der :folgenden Besümmungen sinn­
gemäß :aruz.1.Lw,enden, wenn sie ,eIDen Karenzurlaub 
im Sinne des § 15 Albs. 1 in Anspruch nehmen 
wollen. An Stelle !der Bekanntgabe .der Schwan­
g.erschaf.t (§lO Ahs. 2) tnitt die Mitteilung von 
der Annahme eines Kindes an Kindes Statt oder 
von der ,behördlichen VerständiguDlg über. die 
Zusa,ge der übergabe 'Urudder Erklärung über 
d~e bealbsichltigte O:bernanrne eines Kinde·s in 
Pflege; ,in beiden Fälilen muß mit der Mittei1lung 
das Verlangen auf Gewährung eines Karenzur­
laubes. verbunden sein. An Stelle des in § 15 Abs. 1 
erster Halbsatz festgelegten Zeitpunktes ist der 
Kareruz.urlaulb Adoptivmrüuern ab ,dem Tag der 
Annahme eines Kindes an Kindes Statt, Dienst­
nehmerinnen im Sinrue der Z. 2 ab dem Tag der 
übernahme ·eines Kindes in Pflege 'bis .z,um Ab­
lauf eines Jahres nach dessen Geburt zu gewäh­
ren." 

9. § 117 hat zu lauten: 

,,§ 17. Abschnitt II gilt mit Iden in den §§ 17 'a 

bis 20 a enthaltenen Ahweichungen ftÜr Dienst­
nehmerinnen, die in e~nem Dienstverhältnis 

a) zum Bund; 

b) 'zu einem Land, ein,er Gemeirude oder einem 
Gemeindevetband, sofern die Dienstneh­
merin in einem Setridb tätig ist; 

c) gemäß 'Art. 14 Abs. 2 B~VG; 

d)gemäß Art. 14 a Abs. 3 B-VG stehen, 

weiters ·für DielllStnehmerinnen in einem Dienst­
verhältnis Zu einer Sti:ftung, einer AnstaLt oder 
einem Fond, allif das nach dem Vertr,agsbedien­
stetengesetz1948 dessen § 1 A:bs. 2 sinngemäß 
a'ni:uweruden ist." 

'10. Nach§ 17 ist nachstehender §17 a einzu­
:fügen: . 

,,§ 17a. Die Be~timmung ,des § 4 Albs. 2 lit. b 
findet auf wenderude Mütter, die in land- und 
forstwirtschaft!lichen 'Betric:iben des .Bundes, eines 
Landes; ei~,er Gemeinde oder eines Gemeinde­

. veroandes heschäifügt sind, mit der Maßgaibe An-
wendung, daß an Stelle des Wortes ,überwiegen.d' 
das Wort ,stä~dig' zu treten hat." 

111. Dem§19 i'&t folgender Satz anzufü.gen: 

,,;-sei' einvernehmlicher Auflösung von Dienstver­
hältnissen Minderjähriger zu einer Sdftung, einer 
Anstalt oder einem Fond ist § 10' Ahs. 6 anzu­
wenden." 

12. Nach § 20 ist em § 20 a mit folgendem 
Wortlaut eim.ufügen: 

,,§ 20 a. (1) Die Bestimmung des § 15 Abs. 2 
dritter Satz findet keine Anwendung. 

(2) Soweit in dienst- un/d besoldungsrechtlichen 
Rechtsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
bescheidmäßig nicht anderes venfügt oder ver­
tra.glich nicht 'anderes vereinbart wurde, bleibt 
drie Zeit eines Karenzurlau'bes gemäß § 15 Albs. 1 
bei Rechtsanspnüchen d·er Dien5tnehmerin, die 
sich nach ,der Dauer der DienJstzeit l"lichten, außer 
Betracht. " 

13. Im § 25 ist ·der Ausdr.uck "vierundzwanz.ig 
Stunden" jeweils durch ,,:z;wanzig Stunden" zu 
ersetzen. 

14. a) .Der zweite Satz des § 26 A'hs. 1 hat zu 
lauten: 
,,'FlÜr die Ermittlung de.r Höhe der Sonderunter­
stützung Slinld ·die Vorschriften des § 1,62 Abs. 3 
und 4 ASVG sinngemäß anzuwenden." 

b) Im Ahs. 3 des § 26 ist .der Au~druck 
"wöchentlich" <durch ,,,monatlich" zu ersetzen. 

115. § 28 wird ,aufgehoben. 

,16. Im §29 Albs. 2 erster Satz ist der, Aus­
druck "Abrechnungsbuch" durch ,,Ausg;tJbe-und 
Ab rechnungSIl!achWleis" z'Uersetzen. 

.17. Im Abs. 2 des § 34 ist die Zitierung 
"Arbeits~nspektionsgesetz 1956" durch "Anbeits­
inspektionsgesetz 1974, BGBI. Nr. 143," zu er­
setzen. 

18. Im § 35 sind .die Zitierungen "Arbeitsin­
spektionsgesetz 1'956" ,d·urch "Ar:beitsinspekuions­
gesetz 1974" und "Bundesministerium für V.er­
kehr und Elektrizitätswir,tschaft" ,durch "Bun­
desminister für Verkehr" zu ersetz'en. 

19. § 37 hat zu lauten: 

,,§ 37. Bestimmungen m Kollek,tivverträgen, 
B.etriebsvereinbarungen unld Anbeitsor.dn'Ungen, 
die ,den Dienstnehmerinnen vor und nach ihrer 
Entbindung 'einen weitergehenden Schutz als 
dieses B'Undesgesetz gewähren" werden durch d,je 
Vorschriften dieses Bunde&gesetzes nicht berührt." 

20. § 400 hat zu huten: 

,,§ 40. (1) Mit der Vollrziehung dieses Hundes­
gesetzes sind hinsichtlich der nachstehenden 
Dienstverhältnisse betraut: 

1. zum Bund ,der ,Bundeska.nzler, soweit jedoch 
der Wirknmgsbereich der Arbeitsinspektion 
betroffen ist, im Einvernehmen mit .dem 
,Bundesminister fur soziale VerwaItung; in 
Angelegenheiten, die nur den Wirkungsbe­
reich eines BUndesministers betreffen, dieser 
Bun.desminister, 'Soweit Jedoch der Wirkung,s­
:bereich der ArbeitsinspektioIJ: betroffen ist, 
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im Einv,ernehmen mit dem Bundesmin'ister 
für soziale Verwaltung; soweit finanzielle 
'Angelegenheiten :betroffen sin;d, ist im Ein­
;vernehmen mit dem Bundesminister für 
FinanQen vorzugehen; 

2. zu den Länldern, Gemeinden und Gemeinde­
'verbänden, soweit es sich um Bedienstete 
'handelt, di,e in Betrieben tätig sind, der Bun­
desminister ,tür soziale V,erwaltung; soweit 
finanzidle Angelegenheiten betroffen sind, ist 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
f,ür Finanzen vorzugehen; 

3. der Lehrer und Erz,ieher für id;ie in Art. 14 a 
Abs. 21it. abis ,d B-VG genannten Einrich­
tungen Ider Bundesminister für Land- und 
forstwirtischaift im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler; 'sOiweit finanz,ielle Angelegen­
heitenbetroffen sind, ist im Einvernehmen 
mit ,dem Bundesminister für Finanzen vorzu­
gehen; 

4. sowie für 'sonstl&e Dienstverhältnisse: 
a) soweit es sich um Arbe1tnehmer in Be­

trieben, die in den Wirkungsbereich der 
Al'beit&inspektion faHen, handelt, der 
Bundesminister für soziale Verwalnung; 

ib) soweit es sich um Arlbeitnehmer in Be­
tri ehen handelt, die der 'bergbehöl'dlichen 
Aufsicht unterLiegen, ,der Bundesminister 
für Han1del, Gewerbe und Industrie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister 
,für soziale Verwaltung; 

c) soweit es ,sich um Arbeitnehmer in Be­
t!'liehen handelt, die in den Wirkungsbe­
reich der Verkehrsarbeitsinspektion fal~ 
Ien, der ,Bundesminister für Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung; 

d) ,1m übrigen der Bundesminister für soziale 
Verwalturug. 

(2) Für Dienstverhältnisse der Lehrer für 
öffentliche Pflichtschulen (Art. 14 Abs. 2 B-VG) 
'sowie der Lehl'er für öffentliche land- und 
forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und 
der Erzieher für öffentliche Schülerheime, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der 
öffentlichen hnd- und forstwirtschaftlichen Be­
rufs- und Fachschulen bestimmt sind (Art, 14 a 
Abs, 3 BV-G), .obliegt die Vollziehung dieses Bun­
desgesetzes, soweit nicht die Erlassung von Durch­
führungsverordnungen demB,unld vOl'behalten 
ist, den Ländern. 

(3) Verordnungen,auf Grund dieses Bundesge­
setzes sind für ,die Dienstverhältnisse der Lehrer 
für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14 Albs. 2 
B-,VG) vom Bundesminister für Unterricht und 
Kunst ,im Einvernehmen mit dem B'un1deskanzler, 
für die Diens'tverhältnis'se der Lehrer für öffent­
liche land- und fOl'stwirtschaftliche Berufs- und 
Fachschulen und Ider Erzieher für öffentliche 

Schü'lerheime, die ausschl,ießEch oder vorwiegend 
f,ür SchlÜler der öffentlichen land- und f.orstwirt­
schalf.tlichen Berufs- ,und Fach'schulen bestimmt 
sind (Art. 14a Albs. 3 B-VG) vom Bundesminister 
fiür Land- und' Forstwirtschalft ,im Einvernehmen 
mit dem !Bundeskanzler zu erlass,en; solWeit finan­
zielle Angelf\genheiten Ibetroffen sind, ist im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister f'ür Finanzen 
vorzugehen. 

(4) Mit der Wahrnehmung 'der dem IBund ge­
mäß Art. 14 Albs. 8 B-VG zustehenden Rechte 
ist der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
im Einvernehmen mit dem Bundeskan~ler be­
traut. Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
~emäß Art, Ha Ahs. 6 B-VG zusteheniden Rechote 
ist für die im Art. 14 a Abs. 3 lit; b B-VG ge­
nannten Personen der Bundesminister für Land­
und Fors·twirtschaft hetraut. 

(5) Soweit § 34 Abs. 4 eine Befreiung von den 
Stempelgebühren vorsieht, ist der Bunde~mini­
ster für Finoanzen und soweit diese Bestimmung 
eine Befreiung von den Bundesvel'lwaltungsabga­
ben vorsieht, ,der Bundesminister für sozial.e Ver­
wahung im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster tür Finanzen mit der VoHziehung betraut." 

Artikel II 

)\ n der u n g ,d ,e s Hau s geh i'lf e n- und 
Hau s ,a n g e s tell t eng e s 'e t ze s 

Das· HausgehiLfen- und Hausangestelltengesetz, 
BGBJ. Nr. 235/1962, in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 104/1965, 94/1969, 462/1969, 
317111971,471/1971 und 319/11976, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Ahs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Für das Dienstverh1Vltnis von Dienst­
nehmern, die mit Leistungen von Diensten für 
die Hauswirtschaft des Dienstgebers oder für 
Mitglieder seines Hausstandes in der Regel durch 
nicht mehr aIs 20 S~unden wöchentlich beschäftigt 
sind, gelten die Vorschriften des Abschnittes II 
nach Maßgabe der )\nderungen, die sich aus Ab­
schn1ut III ergeben." 

2. Die Ülherschrift ZIU § 21 hat zu lauten: 

"Sonderlbestimmungen ~ür DienlStnehmer, die in 
der Regel durch nicht mehr als 20 Stunden 
wöchendich beschäftigt sind." 

Artikel III 

)\ n cl e run g des All ge me i n e n So z i a 1-
versich,er.ungsgese;ttl-es 

Das Allgemeine Sozia1versicherung,sgesetz, 
BGBl. Nr.189/1955, in der Fassung der Bundes­
gesetze BGBl. Nr. 266/!1956, BGBL Nr. 171/1957, 
BGBt Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958, BGBl. 
Nr. 293/;1%8, BGBL Nr. 65/1959, BGBL 
Nr. 290/i1959, IBGBL Nr. 87/1960, BGBL 
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Nr. 168/1960, BGB.1. Nr. 29411960, BGBl. 
Nr. 13/1962, BGBt Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/ 
1963, BGBl. Nr. 253/1963, BGBl. Nr. 320/1963, 
BGBl. Nr; 310/1964, BGBl. Nr. 81/1965, BGBl. 
Nr.96/1965, BGBl. Nr. 220/1965, BGBl. Nr. 309/ 
1965, BGBl. Nr. 168/1966, BGBl. Nr. 67/1967, 
BGBI. Nr. 201/1967, BGBl. Nr. 6/1968, BGBl. 
Nr. 282/11968, BGBl. N r. 17/1969, BGBl. 
Nr. 446/1969, BGBl. Nr. 385/1970, BGBl. 
Nr. 373/197,1, BGBl. Nr. 473/1971, BGBl. 
Nr. 162/1972, BGBl. Nr. 31/1973; BGBl. 
Nr. 23/1974, -BGBl. Nr. 775/11974, BGBl. 
Nr. 704/1976 und BGBl. Nr. 648/1977, 
wir.d geänder.t wie folgt: 

1. Der ~weite Satz des § 162 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Mütter nach Frühgeburten, Mehrlingsgeburten 
,oder Kaiserschnittentbiri,dungen erhalten das 

Wochengeld nach der EnlJbirudung durch zwölf 
Wochen." 

2. Die lit. bdes § 162 Abs. 3 hat zu lauten: 

"ib) Zeiten, während derer die V:ersicherte in­
folge Krankheit oder KUl'1Zarbeit nicht das 
volle Entgelt bezog,en hat,". 

Artikel IV 

Inkrafttreten und 'Vollziehun'g 

(I) Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXXXX 
1978 in Kraft. 

(2) Mit der Valilziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, sOlWeit dieses ,Bun.desgesetz nicht anderes be­
etimmt, der Bundesminister für soziale Verwal-
tung betraut. . , 
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Erläuterungen 

Der vorlieg,enJde Gesetzentwul'f soU den Schutz 
berufstätiger Mütter ergänzen, aJufgetretene Un­
zulänglichkeiten beheben und die notwendigen 
Anpassungen an g·eänderte sozialr,echtliche Vor­
schriften vornehmen. 

Die Vorlage enthält insbesondere die auf Grund 
derB-VG-NoveHen BOB!. Nr. 444/1974 und 
316/1975 erforderlich,e Neuabgrenzung des 
Geltungsbereiches (Z. 1,2 und 9); 

Verlängerung der Schutzlrist nach Kaiserschnitt­
ent,bindungen von acht auf zwölf Wochen 
(Z.3); 

Berichtigung von Zitierungen (Z. 4, 17 und 18); 
Angleichung an das Ausmaß der wöchendich,en 

Arbeitszeit n<ach dem Arbeitszeitgesetz (Z. 5); 
Anpassung an das Ausländerbeschäftigungsgesetz 

(Z.6); 
Klarstellung des Begriffes "Kurzarbeit" (Z. 7); 
Regelung des Kündig,ungs- und Entlassungssch'ut­

zes, des Karenzur.Jaubes und des Anspruches 
auf die Dienstwohnun'g für Adoptivmütter 
(Z. 8); 

erforderliche Abgrenzung bzw. Anpassung dienst­
rechdicher Vorschriften (Z. 9 bis 12); 

Herabsetzung der für die Einbeziehung in den 
Kündigungs- und Entlassungsschutz maßgeben­
den Arbeits,zeitgrenze von 24 Stunden auf 
20 Stuiliden (Z. 13); 

Anpassung an § 162 AJbs. 3 und 4 ASVG (Z. 14); 
A'ngleichung an das Heimar1beitsgesetz 1960 

(Z.16); 
Anpassung an <das Arbeitsv,erfassungsgesetz 

(Z.19); 
Neufrassung der VollzugsMausd unter Berucksidl-

,tigung des geänderten GelDung,sbereiches 
(Z.2IO). 

Dem Bund el'wach,sendurch die vorgesehene 
Verlängerung der Smutzfrist .für Mütter nach 
Kaiserschnittenibindungen von adlt auf zwöH 
Wochen (Z. 3 des Entwurfes) Mehrkosten, die 
schätzungsweise - statistisches Material, das ein­
deutig A<uf,schluß ü:ber die Anzahl der Kaiser­
schnittentbindungengitbt, liegt nicht vor -
max~ma1 10 Mil!. S betragen werden. 

Im einzelnen wil'd z'um Gesetzentwurf be­
merkt: 

Zu Art. I: 

Zu Z. 1, 2 und 9: 

Die Burules-Vel'fasslllll'gsgesetz-Novellen vom 
10. Juli 1974, BGBl. Nr. 444, und vom 28. April 
1975, BGB!. Nr. 316, sehen bedeutsame Ände­
rungen in der Kompetenzver,teilung zwisch,en 
dem Bund und den Ländern in den Ber,eichen 
Al'beitsrecht und Dienstrech<t vor. Diese Än:de­
rungen haben auch Auswirkungen auf die Vor­
schr,iften über ,den Geltung~bereich und die Voll­
ziehung zahlreimer Gesetze mit arbeits- und 
dienstrechdichem InhaJ!t. Die vorliegende N.ovelle 
zum Mutt.erschcutzgesetz ist die erste Gesetzes­
vorla:ge auf dem Gebiet des Arbeitnehmer­
schutzes, die der Bundesgesetzgeber nach dem In­
kraifttreten der B-VG-NoveUen besd1ließen solI. 
Die vorgesehenen Änderung,en des Geltungsbe­
reiches bezwecken, das Mutterschutzgesetz an die 
durch ,die B-VG-N.ovellen geschaffene neue 
Redltslage anzupassen. Sie haben daher für alle 
Gesetze, die Angelegenheiten des Al'beitnehmer­
schutzes regeln, exemplarische Bedeutung. Des­
halb wUl'den die im Begutachtungsv,erfahren zu 
diesen rechtlichen Fragen bezogenen Stellung­
nahmen mit den beteiligten R,essorts, ,der Ver­
bindungs,stelle der Bundesländer und den Inter­
essen vertretungen Ider Arbeitgeber 'und Arbeit­
nehmer eingehend heraten. Die Beratungsergeb­
nisse haben in dieser Gesetzesvodage weitgehend 
Berücksichtigung gefunden. 

DeI' Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes 
erstreckt sich grundsätzlich aJuf alle Arbeitnehme­
rinnen (Heimarheiterinnen), ,die in einem pri­
vatrechtlichen oder öffentlidl-rechtliChen Dienst­
verhältnis stehen. An dieser Konzepti.on hält auch 
,der v.orliegende Gesetz.entwurf fest. Ausgenom­
men sind lediglich Dienstnehmerinnen, die in 
einem Dienstverhältnis stehen, das Gegenstand 
des Landarheitsgesetzes ist und Di,enstnehmerin­
nen, die in einem Dienstv,erhältnis zu einem 
Land, einter Gemeinde .oder ein!!m Gemeindever­
band stehen, 'sofern sie nicht in Betrieben tätig 
sind. Di,e verfassungsrechtlich,e Grundlage für die 
getroffene Regelung ist in den Kompetenztat-
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beständen ,der Art. 10 Abs. 1 Z. 11, Art. 10 
Ahs. 1 Z. 16, Art. 14 Abs. 2, Art. 14 a Abs. 3 
lit. b 'und A,rt. 21 Albs. 2 B-VG gegeben. 

Der Bund ist auf Grund des Art. 21 B~VG in 
der Fassung des BVG, BGBl. Nr. 444/1974, auch 
in Betrieben ,der Länder, Gemeinden und Ge­
meindeverbänrde zur Regelung des Arbeitneh­
merschutzes zuständig. Die Zuständigkeit .des 
Bundes besteht unabhängig davon, ob dieser 
Kompetenzt!atbestand ,dem Dienst-oder, Arbeits­
recht zug,eür,dnet oder als eine Sonderkümpetenz 
angesehen wipd. 

Unbestritten war bisher der Mutterschutz jn 
seiner herkömmlichen Ausformung Bestandteil 
des Arbeitnehmerschutzes. Die wenigen, als ar­
beinsv,ertragliche Nürmen zu qualifizierenden Be­
stimmung,en des Mutllerschutzes stehen in einem 
so engen Zusammenhang mit den Normendes 
Arbeitnehmerschutzes, daß sie ,davon nicht ge­
trennt wet,den können. Sie teilen als akzessorische 
Bestimmungen das kompetenzrechtliche Schicksal 
des Arheitnehmerschutzes; 50' auch ,die Judikatur 
des Verfassungsgerichtshüfes (vgl. Erk. VfGH 
v. 26. 3. 1977, K II-2/76-27; VfGH Erk. Slg. 
Nr. 4180/1962 und 4381/1963)., 

Demnach können Vorsch,riften, die im gegebe­
nen Zusammenhang lediglich begleitende Neben­
erscheinungen (wie z. B. Regelungen über Kün­
digungs- und Entlassungsschutz) der Hauptrege­
lung (z. B. R,egelungen über die Beschäftigungs­
ve!1büte oder den Karenzurlaub) sind, unter Be­
rufung auf den KompetenztatJbestand für ,die 
Hauptregelung vom Bund ger,egelt werden. 

Die Landesregierungen v,ertreten allerdings 
überwiegend eine gegenteilige Auffassung. Dabei 
wird jedochühersehen, ,daß auch ihrerseits die 
transkompetente Zweckverfülgung zur Bewäl­
tigung von Zuständigkeitsprüblemen in Anspruch 
genommen und vom Verfassungsgerichtshof an­
erkannt wird (VfGH Erk. Slg. Nr. 6137/1970, 
6936/1972,7169/1973). 

ZuZ.3: 

Mit Z. 3 wi!1d die vor alLem von den Interes­
senverbändender Arbeitnehmerseite nachdrück­
lich unterstützte Auffassung .führender Gynä­
kologen, die Schutzfrist für Mütter nach schweren 
ope'rativen Ent:bindungen vün acht auf zwölf 
Wochen zu v,erlängern, aJufgegriffen. Von medi­
zinischer Seite wird inSibesündere die üperative 
Entbindung durch Kaiserschnitt als schwere üpe­
rallive Entbindung bezeichnet. Zu bedenken ist, 
daß Kaiserschnittentbindungen vorwiegend bei 
jenen F,rauen durchg,eführt werden, für ,die eine 
SchwangerschaJft und die Enubindung infü.Jge 
einer vorhandenen Grundkrankheit, z. B. Dia­
betes oder sonstige innere Erkrankungen, bereits 
ein erhöhtes Risiko fiür Mutter und Kind mit 
sich bringen. Wenn zu diesem RisikO' der Grund-

krankheit noch die Öffnung der Bauchdecke hin­
zukommt, sind ,diese Mütter einer vierstärkten 
physischen und psychischen Belastung ausgesetzt. 
Zu der allgemeinen Umstellung des weiblichen 
Organismus nach Schw~ngerschaft und Entbin­
dung kann ,der Heilerfülg nach dem operativen 
Eingriff durch Anämie infolgedes Blutverlustes 
verzögert werden. B~s zur Festigung ,der BaJUch­
decke besteht zudem auch Narbenbruch.gefahr 
bei frühzeitiger Belastung. Zum Unterschied zu 
sünstigen operativen Eingriffen im ,Bereich der 
Bauchdecke, nach ,denen der Patient den Hei­
lungsprüzeß ul1lbelastet abwarnen kann, tritt nach 
einer Entbindung .die notwendige Versürgung 
des Neugeborenen. Denn auch die Kinder sind 
infoolge einer Kaiserschnitt-entbindung ,einer 
größeren Belastung durch den plötzl1ichen Aus­
tritt aus dem intrauterine'n 'Bereich ausgesetzt. 
Hiezu kommt nüch die Erfahrung, ,daß auch die 
Kinder ,durch die Grundkrankheit der Mutter 
belastet sein können. Sie bedürf.en daher einer 
vermehrten Pflege ,und B,etreuung. Die Mütter 
sind sohin in der R,egeneratiünsphase nicht nur 
durch den operativen Eingriff der Kaiserschnitt­
entbindung und eine mögliche Grundkrankheit, 
sondern auch durch ,die notwendige Obsorge für 
das Neugeborene beeinträchtigt. 

Alle dies Gründe lassen eine Verläng,erung der 
Schutzfrist fiir Mütter nach Kaiserschnittentbin­
dungen auf zwölf Wüchen gerechtfertigt erschei­
nen. 

ZuZ.4: 

Zinierungsberichtigung. 

Zu Z. 5: 

Diese Regelung dient der Anpassung des § 8 
an die geltende wöchentLiche Arbeitszeit von 
40 Slmnden. 

ZuZ.6: 

Die Beschäftigung von Ausländern wurde 
durch das Bundesgesetz vom 20. März 1975, 
BGßol. Nr. 218/1975, neu ger,egelt. Zur Anpassung 
an dieses Gesetz wir,d der Begriff "Beschäfti­
gungsgenehmi,gung" durch .den der "Beschäfti­
gung&bewilligung" ersetzt und der Befreiungs­
sch,ein in die Regelung ,des § 11 einbezogen. 

ZuZ.7: 

Die zu enge Auslegung des Begriffes "vorüber­
gehende Kurzarbeit" kann eine erhebliche Min­
derung des Wochengeldes zur Folge haben, die 
als unbil1~g empfunden Wlil'd. An Stelle von 
"vorübergehende Kurzarbeit" wird deshalb der 
Begriff "Kurzarbeit" verweIlJdet. Der Durchrech­
nungszeitraum von 13 Wüchen verlängert sich 
durch diese begl'iiHiche Knderung ohne Rücksicht 
auf die Dauer der Kurzarbeit. Damit wir,dso­
wohl bei Bel'echnung ,der DurchschnittsVlerdienste 
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871 der Beibgen 7 

als auch bei Bemessung des WochengeLdes, ,die worden. Während die lit. a :bis ,d Dienstver­
Möglichkeit einer mindernden Auswirkung hältnisse zu den Gebietskörperschaften erfassen, 
künftig a,usgeschlossen. bezieht sich der letzte Ahsatz auf Dienstverhält-

niss,e zu hestimmten Fonds, Stiftungen und An-
Zu Z. 8: stalten. 

Der neugefaßte § 15 Abs. 5 sieht wie bisher 
für Adoptivmütter die Anordnung sinngemäßer 
Anwendung ,einzelner Bestimmungen des Mut­
terschutzgesetzes vor. Da die in Geltung stehende 
Fassung ,des § 15 Abs. 5 in Einzelfragen zu Aus­
legungsschwierigkeiten geführt hat, sind die 
nachstehenden Klarstell'llng.en erfor,derlich: 

1. Der Kriindigungs- und Entlassungsschutz 
setzt mit der Bekanntgabe der Annahme 
eines Kil1!des an :K!indes Statt bzw.der über­
nahme eines Kindes in Pflege .ein, w,enn 
gleichzeitig damit die .Nbsicht zum Ausdruck 
gebracht wird, einen Karenzurlaub in An­
spruch nehmen zu !wol1en. 
Wird der Karenzurlaub nicht in Anspruch 
genommen, ist die Verständigung ,des Ar­
beitgeber,s von der Adoption bzw . .der über­
nahme eines Kindes in Pflege nicht erfor­
derlich. 

2. Der Anspruch auf Karenzurlauh beginnt 
mit ,der Annahme an Kindes Statt bzw. mit 
,der übernahme in Pflege und endet mit 
Ablauf des 1. Lebensjahres des Kindes. 

Der Beginn- des Kündigungs(Entlassungs}schutzes 
ist an ,di:e Mitteilung von ,der Annahme eines 
Kindes an Kindes Statt oder an die Mitteilung 
von der behöl'dlichen Verständigung über die 
Zusage der übergabe und der Erklärung der 
beabsichtigten übernahme ,eines Kindes in Pflege 
u n.cl dem gleichzeinig damit gestellten Verlan­
gen auf Gewährung eines Karenzurlaubes ge­
bunden. 

Karenzmlaub gebührt Adoptivmüttern ab 
,dem Tag der Annahme eines Kindes an Kindes 
Statt, Dienstnehmerinnen, die ein Kind in der 
Absicht, es zu adoptieI1en, in unentgeltliche 
Pflege übernehmen, ab ,dem Ta.g d.er über­
nahme. 

Der Ka'r·enzurlaub endet nach Ablauf eines 
Jahres ab ,dem Tage der Geburt .des Kindes. 

Neu ist die sinngemäße Anwendung der Vor­
schrifuen über die Dienst(W,erks)wohnung (§ 15 a) 
sowie über die Verfahrensvorschriften (§ 13). 

Zu Z. 9 und 11: 

Die Bestimmungen des Abschnittes III sehen 
in den §§ 17 abis 20a Sonderbestimmungen für 
Bedienstete in bestimmten Zweigen ·des öffent­
lichen Dienstes vor. Der Personenkreis, der unter 
diese Sonderbesuimmungen fällt, wird in § 17 
neu umschrieben. Seine Neufas'Sung ist gleich­
falls durch .die B-VG-Novellen BGBl. Nr. 444/ 
1974 und BGBl. Nr. 316/1975 notwendig ge-

Dienstnehmer, ,die in Di:enstv.erhältnissen 
zu ,den zuletzt bezeichneten juristischen P,er­
sonen öffentlichen Rechts st,ehen, gehören nicht 
zum öffentLichen Dienst. Diese Auffassung ent­
spricht der in der B-VG-NovelLe 1974 vorge­
nommenen Abgr.enzung von "Arbeitsrecht" und 
"Dienstr,ech t". 

Die Aufnahme des letzten Absatzes ~n § 17 
edolgt daher nicht system gerecht. Entscheidend 
für die Einfügung ist jedoch die Bestimmung 
,des § 1 Abs. 2 Vertr.agshedienstetengesetz, welche 
·die sinngemäße Anwendung dieses Gesetzes auf 
Dienstverhältnisse zu diesen Fonds, Stiftungen 
und Anstalten anordnet. 

Im Inter,esse der betroffenen Dienstnehmer 
sind a:uf sie die vom allgemeinen Mutterschutz 
abweichenden Vorsch11iften mit Ausna:hme des 
§ 19 Satz 2 anzuwenden. Die Anwendung des 
§ 19 Satz 2 wind :llUlsgfischlossen, weil er aus­
schließlich .der Stmktur von Gebietskörper­
schaftenin ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber 
entspricht. Die ,einvernehmliche AuHösung .des 
Dienstverhältnisses minderjähriger Dienstneh­
merinnen hat nach § 10 Abs. 6 'Satz 2 zu .erfol­
gen. 

Zu Z. 10: 

Das in § 4 Abs. 2 lit. b Mutterschutzgesetz 
vorgesehene Beschäftigungsverbot betreffend Ar­
beiten, die von w,erdenden Müttern [m Stehen 
verrichtet werden müssen, erfordert für Dienst­
nehmer;innen in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben ·der Gebietskörperschaften ,die An­
gleichung an bereits für Land- und Forstarbeiter 
geltende diesbezügliche Vorschrihen. 

Zu Z.12: 

Nach dem ,dritten Satz .des § 15 Abs. 2 blejJbt, 
soweit nicht anderes vereinbart ist, die Zeit 
eines Karenzurlaubes, ,der nach den Bestimmun­
gen des Mutterschutzgesetzes zu gewähren ist, 
bei Rechtsansprriichen der Dienstnehmerin,die 
sich nach ,der Dauer der Dienstzeit richten, 
außer Betracht. Im Gegensatz zum privatrecht­
lichen Dienstverhältnis ist im öffentlich-recht­
lichen Dienstverhältnis eine "Vereinbarung" 
über die Anrechenbarkeit des Karenzurlauhes 
nicht möglich. Es muß darüber bescheidmäßig 
verfügt wel1den.überdies bestimmt § 10 Abs. 1 
Z. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54, in 
der Fassung der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, 
BGBl. Nr. 662/1977, ,daß die Zeit des Karenz­
urlauhes, der nach § 15 des Mutterschutzgesetzes 
gewährt wurde, .für Idie Vorrückung anzurechnen 
ist. Die Bestimmung ,des § 15 Abs .. 2 .driitter Satz 
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8 871 der Beila:gen 

soll daher' nur im Rahmen der für diesen Per- Zu Z. 16 bis 19: 
sonenkreis geltenden Bestimmungen Anwendung 
finden. 

Zu Z. 13: 

Für Dienstnehmerinruen,die nur stunden- oder 
tag,eweise bei einem oder mehreren Dienstgebern 
für die Hauswirtschaft heschäftigt sind, besteht 
derzeit kein Kündigungs- und Entlassungsschutz, 
wenn die wöchentliche Arbeitse:eit weniger als 
24 Stunden beträgt. Die!le 24 stürudi,ge Grenze 
wird auf 20 Stunden herabgesetzt. Es erfolgt 
damit die auf Grund der geänderten Arbeitszeit­
vorschriften ,erforderliche Angleichung. 

Zu Z.14: 

Anläß1ich der ASVG-Novelle 1974 wurde im 
Sinne einer mehrfachen Anregung aus dem Kreise 
der Inter.essenvertretungender Dienst&eber klar­
gesteHt, ,daß bei Berechnung der Bemessungs­
grundlag,e für das Wochengeld aus ·dem durch­
schnittlichen Arbeitsverdienst der letzten 13 Wo­
chen auch die auf diesen Zeitra'umentfallenden 
Sondere:ahlungen entspl1echend zu :berücksichtigen 
~ind (§ 162 Abs. 3 ASVG). Z. 14 ,lit. a sieht die 
entsprechende Klarstellung für den Bereich der 
Sonderunterstützung vor. 

Z. 14 lit. b trägt der Anregung, ,die Auszah­
lung ·der Sonderunterstützung von der Woche auf 
den Monat umzustellen, Rechnung. 

Zu Z. 15: 

Diese Regelung. - bet,reffend das Ruhen des 
Arbeitslosengeldes urud der Notstandshilfe -
wurde in das Arbeitsloseruversicherungsgesetz 
1958, BGBL Nr. 199, übernommen. Sje ist als 
gegenstandlos auhuheben. 

Diese Ziff,ern enthalten unter Berücksichtigung 
geänderter Rechtsvorschriften die erforderlichen 
Berichtigungen. 

Zu Z. 20: 

Die VoUzugsanweisung wurde dem unter Be­
rücksichtigung ,der B-VG-Novellen BGBL Nr.444/ 
1974 'und BGBL Nr. 316/1975 geänderten Gel­
tungsbereich entsprechend gestaltet (siehe hiezu' 
die Erläuterungen e;u Z. 1, 2 und 9). 

Zu Art. 11: 

Mit Art. II erfolgt für den B,ereichdes Haus­
g·ehilfen- und Haus,angestellvengesetzes die er­
fOI'derliche Anglcichung an die unter Z. 13 des 
Entwurf.es vorgesehene Regelung über die Herab­
set2lUng ,der ArbeitszeitgrenZie von 24 auf 20 
Stunden wöchentLich. Damit wird Ider Anwen­
dungsbereichdes Abschnittes IV erweitert und 
der Kündigungs- urud Entlassungsschutz auf jene 
in privaten Haushalten beschäftigten Dienstneh­
mer im Sinne des § 21 aus,g,ed,ehnt, bei denen die 
Arbeitszeit mindest,ens 20 Stunden beträgt. 

Zu Art. III: 

Z. 1 enthält zur Sicherung des Anspruches 
auf Wochengeld während der nach Kaiserschnitt­
entbindungen verlängerten Schutzfrist (siehe Z. 3 
des Entwurfes) die Angl,eichung des § 162 Abs. 1 
ASVG durch Einfügung des Wortes "Kais,er­
schni ttentbind ungen". 

In Z. 2 wird der Ausdruck "vorübergehende 
Kurzarbeit" ·durch "Kurzarbeit" in Anpassung 
an Z. 7 des Entwurfes ·ersetzt (Erläuterungen 
siehe zu Z. 7 des Entwurfes). 
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871 der Beilagen 9 

Gegenüberstellung 

Geltende Fas,sung: 

§1 Albs. 2 und 3 

(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes fin~ 
den keine Anrwendung auf 

a) Dienstnehmerinnen, die in einem Dienst­
verhältnis stehen, das Gegenstand des Land­
arbeitsgesetzes, BGBI. Nr. 140/1948,ist, 

b) Dienstnehmerinnen, die in einem öffentlich­
rechtlichen Dienstverhältnis ZIU einem Land, 
einem Gemeindeverband oder ·einer Ge­
meinde stehen oder die in einem privat­
rechtlichen Dienstverhältnis zu einer solchen 
Gebietskörperschaft stehen und behörd­
liche A.ufg.ahen :w besorgen ha:ben, 

e) Dienstnehmerinnen, die in einem öff·ent­
lieh-rechtlichen Dienstverhäiltnis zu einer 
Stiftung, zu einem Fonds oder zu einer 
Anstalt stehen, sofern die Zuständigkeit zur 
:gesetzlichen Regelung dieser Dienstverhält­
nisse den Ländern zusteht, 

und zwar hinsichdieh dieser Dienstverhältnisse. 

(3) Abweiehenld von der Vorschrift des Abs. 2 
lit. b finden die Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes auf Dienstnehmerinnen Anwendung, deren 
Dienstrecht gemäß Art. 14 Albs. 2 des Bundes­
Verfassungsgesetzes 1929, in der Fas~ng des 
Bundesverfassungsgesetzes . BGBI. Nr. 215/1962 
oder gemäß des § 2 lit. b des Lehrerdienstrechts­
Kompetenz.gesetzes, BGHl. Nr. 88/1948, in der 
Fassung ·des B,undesverfassungsgesetzes BGBl. 
Nr. 215M 962, in die Gesetzgeb1ungskompetenz 
des Bundes fäHt. 

§ 2 

Für die dem Geltungsbereich dieses Bundesge­
setzes unterlie~enden Angehörigen des öffent­
lichen Dienstes, sofern auf ihr Dienstverhältnis 
nicht ein Kollektivvertrag Anwendung findet, 
für in privaten Haushalten beschäftigte Dienst­
nehmerinnen und rur Heimarheiterinnen gelten 
die Vorschrilften des Abschnittes 11 nach Maßgabe 
der Änderungen, die sich aus Abschnitt III bzw. 
Albschnia IV bzm . .Nbschnitt Vergeben. 

§ 5 Abs.·1 

§' 5. (1) Dienstnehmerinnen dürf,en bis zum 
Ahlauf von acht Wochen nach ihrer Entbindung 
1i,icht beschäiftLgt werden. Nach Frriihgeburten 
oder Mehrlingsgeburten verlängert sich diese 
Frist auf zwölf Wochen. Ist eine Verkürzung der 
Achtwochenfrist vor der Entbindung eingetreten, 
so ""erlängert sich die achtrwöchige Schutzirist 
nach der Entbindung im Ausmaß dieser Ver­
kürzung, höchstens jedoch' bis zur Dauer von 
zwölf Wochen. 

Fassung ,des Entwurfes: 

§ 1 Abs. 2 und 3 

(2) Dieses Bundesg,esetz ist nicht anzuwenden 
auf 

a) Dienstnehmerinnen, für deren Dienstver-
hältnis das Landarbeitsgesetz, BGBl. 
Nr. 140/1948, gilt, 

b) Dienstnehmerinnen, die in einem Dienst­
verhältnis zu einem Land, einer Gemeinde 
oder einem Gemeindeverband stehen, 
sofern sie nicht in Betrieben tätig sind. 

(3) Abweichend von Abs. 2 Lit. b ist dieses 
Bundesgesetz auf Dienstnehmerinnen anzuwen­
den, deren Dienstrecht gemäß Art. 14 Abs. 2 
oder Art. 14 a Abs. 3 lit. b B-VG in die Zu­
ständigkeit des Bundes zur Gesetzg,ebung fällt. 

§2 

Abschnitt II dieses Bundesgesetzes gilt 

1. für Dienstnehmerinnen, die in einem der 
·in § 17 genannten Dienstverhältnisse stehen, 
mit den in Abschnitt III vorgesehenen Ab­
weichungen; 

2. für die in privaten Haushalten beschäftigten 
Dienstnehmerinnen mit den in Abschnitt IV 
vorgesehenen Abweichungen; 

3. für Heimarbeiterinnen, mit den in' Ab­
schnitt V vorgesehenen Abweichungen. 

§ 5 Abs. 1 

§ 5. (1) Dienstnehmerinnen dürf'en bis zum 
Ablauf von acht Wochen nach ihrer Entbindung 
nicht beschäftigt werden. Nach Frühgeburten, 
Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindun­
gen verlängert sich diese Frist auf zwölf Wochen. 
Ist eine Verkürzung der Achtwochenfrist vor 
der Entbindung eingetreten, so verlängert sich 
die achtwöchige Schutzfrist nach der Entbindung 
im Ausmaß dieser Verkürzung, höchstens jedoch 
bis zur Dauer von zwölf Wochen. 
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10 871 der Beilagen 

Gel t end e F ass u n g: Fa s s u n g :d es E n t w u r fes: 

§ 5 Abs. 5 (Zitierung) § 5 Abs. 5 (Zitierung) 

,,§ 9 Albs. 3 des 
1956, BGBl. Nr. 147," 

AJ:jbeitsinspektionsgesetzes ,,§ 7 Abs. 3 Arbeitsinspektlionsgesetz 1974, 

§ 8 Abs. 1 

(1) Wel'denide und stillende Mütter dürfen 
über die auf Grund gesetz1icher Vorschriften 
oder kollekuivvertraglicher Regelungen festge­
setzte tägliche Arbeitszeit hinaus nicht beschäf­
tigt werden; ke.inesfaUs danf die wöchenuliche Ar­
beitszeit dreiundvierzig Swnden übersteigen. 

~Albs. 2 und 3 - übergangsregelungen) 

§H 

Der Ablauf der Beschä.ftigungsgenrehmigung 
einer Auslän:derin wird im Falle der Schwmger­
sch;1ft unld der Enbbim:hmg bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, in .dem ihr Dienstverhältnis nach der 
Vorschrift des § 1ü Abs. 1, und unter Einhaltung 
der sonstigen für sie geltenden gesetzlich.en oder 
vertraglichen Bestimmungen rechtsgültig beendet 
werden kann. ' 

§ 14 Abs. 1 zweiter Satz 

"vorübergehender Kurzal'beit" 

§ 15 Abs. 5 

(5) Die Vorschriften der §§ 10, 12 sowie der 
Abs. 1 bis 4 finden auf Dienstnehmerinnen, .die 
allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, welches 
das erste Lebensjahr noch nicht völ1endet hat, 
an Kindes Statt angenommen oder in der Ab­
sicht,dies·es Kind an Kindes Statt anzunehmen, 
in unentgeltliche Pflege genommen haben, mit 
dem Kind im seIhen Haushalt leben und dieses 
überwiegend selbst pflegen, sinngemäß An­
w.endung. 

BGBl. Nr. 143," 

§ 8 

Werdende und stillende Mütter dürfen über 
die gesetzlich oder in einem Kollektivvertrag 
festgesetzte tägliche Arbeitszeit hinaus nicht be­
schäftigt werden; keinesfalls darf die wöchent­
liche Arbeitszeit vierz.ig Stunden übersteigen. 

entfallen 

§11 

Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung oder 
des Befreiungsscheines (§§ 4 und 15 des Aus­
länderbeschäftigungsgesetzes, BGBl. N r. 218/ 
1975) .einer Ausländenin wird im Falle der 
Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstyerhältnis 
nach § 10 Abs. 1 und den dafür sonst geltenden 
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen 
rechtsgültig beendet werden kann. 

§ 14 Abs. 1 zweiter Satz 

"K urzarbei t" 

§ 15 Abs. 5 

(5) Die Vorschriften der §§ 10, 12 Abs. 1, 13, 
15 a 'sowie der Abs. 1 bis 4 sind auf Dienst­
nehmerinnen, die 

1. allein oder mit ihrem Ehegat'ten ein Kind, 
welches das erste Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat, an Kindes Statt angenommen 
haben (Adoptivmütter); 

2. in der Absicht, eein Kind an Kindes Statt 
anzunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege 
genommen haben, mit dem Kind im selben 
Haushalt leben und es überwtiegend selbst 
pflegen, 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sinn­
gemäß anzuwenden, wenn sie einen Karenzurlaub 
im Sinne des § 15 Abs. 1 in Anspruch nehmen 
wollen. An Stelle der Bekanntgabe der Schwan­
gerschaft (§ 10 Abs. 2) tritt die Mitteilung von 
der Annahme eines Kindes an Kindes Statt oder 
von der behördlichen Verständigung über die 
Zusage der übergabe und der Erklärung über 
die beabsichtigte übernahme eines Kindes in 
Pflege; in beiden Fällen muß mit der Mitteilung 
das Verlangen auf Gewährung eines Karenz­
urlaubes verbunden sein. 

An Stelle des in § 15 Abs. 1 erster Halbsatz 
festgelegten Zeitpunktes ist der Karenzurlaub 
Adoptivmüttern ab dem Tag der Annahme eines 
Kindes an Kindes Statt, Dienstnehmerinnen im 
Sinne der Z. 2 ab dem Tag der übernahme eines 
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Geltende Fassung: Fa-ssung ·des Entwurf.es: 

§ 17 

Die Vorschriften -des kbschnittes II gelten mit 
den in ,den folgenden §§ 18 bis 20 enthaltenen 
Abweichungen für Dierrstnehrnerinnen, die in 
einem der nachfolgend .angeführtlen Dienstver­
hältnisse stehen, sofern auf ihr Dienstverhältnis 
nicht ein Kollektivvertrag Anwendung findet: 

a) Dienstverhältnisse zum Bund, 
b) Dienstverhältnisse zu einer Stiftung, zu 

einem Fonds oder zu einer Anstalt, sofern 
-diesle Einrichtungen von Organen des 
Bundes oder von Personen verwaltet wer­
den, ,die hiezIU von Organen des Bundes 
bestellt sind, 

c) privatrechtliche Dienstverhähnisse zu ,einem 
Land, Zu einem Gemeindeveliband oder zu 
einer Gemeirude, sofern ,di~ Dienstnehmer 
keine behördlichen Aufgaben zu besorgen 
haben, 

.d) privatrechtliche Dienstverhältnisse zu einer 
Stiftung, zu ,einem Fonds oder zu ,einer An­
stalt, sofern diese Einrichtungen von Orga­
nen einer der in lit. c genannten Gebiets­
körperschaften oder von Personen verwaltet 
werden, ,die hiezu von solchen Gebiets­
körperschaften bestellt 'sind, 

e) Dienstverhältnisse, die unter § 2 lit. b 
des Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes, 
BGBl. Nr. 88/1948, in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/ 
1962, fallen, 

f) Dienstverhältnüsse gemäß Art. 14 Ahs. 2 
des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929, in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 215/1962, 

und zwar hinsichtlich dieser Di-enstverhältnisse. 

:§ 17 a eingefügt 

:§ 19 Anfü~ung eines Satzes 

§ 20 a eingefügt 

Kindes in Pflege bis zum Ablauf eines Jahres nach 
dessen Geburt zu gewähren. 

§ 17 

§ 17. Abschnitt II gilt mit den in den §§ 17 a 
bis 20 a enthaltenen Abweichungen für Dienst­
nehmerinnen, die in einem Dienstvahältnis 

a) zum Bund; 

b) zu einem Land, einer Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband, sofern die Dienst-
nehmerin in einem Betrieb tätig ist; 

c) gemäß Art. 14 Abs. 2 B-VG; 
d) gemäß Art. 14 a Abs. 3 B-VG stehen, 

weiters für Dienstnehmerinnen in einem Dienst­
verhältnis zu einer Stiftung, einer Anstalt oder 
einem Fond, auf das nach dem Vertragsbedien­
stetengesetz 1948 dessen § 1 Abs. 2 sinngemäß 
anzuwenden list. 

§ 17 a 

§ 17 a. Die Bestimmung des § 4 Abs. 2 lit. b 
findet auf werdende Mütter, die in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder eines Gemeinde­
verbandes beschäftigt sind, mit der Maßgabe 
Anwendung, daß an Stelle des Wortes "über­
w~egend" das Wort "ständig" zu treten hat. 

§ 19 

Bei einvernehmlicher Auflösung von Dienst­
verhältnissen Minderjähriger zu einer Stiftung, 
einer Anstalt oder einem Fond ist § 10 Abs. 6 
anzuwenden. 

§ 20 a 

§ 20 a. (1) Die Bestimmung des § 15 Abs. 2 
dritter Satz findet keine Anwendung. 
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Geltende Fassung: 

§ 25 

"vierundzwanzig Stunden" 

§ 26 Abs. 1 zWleiter Satz 

Diese ist in ,der Höhe des um ,die geset:zlichen 
Abzüge vermind1erten 'durchschnittlichen Brutto­
arbeitsentgelts der letzten ·dreizehn Wochen vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses zu gewähren. 

§ 26 Abs. 3 

"wöchentlich" 

§ 28 

Während des Bezuges von Sonderunterstüt­
zung ruht der Anspruch ·auf Ar'beitJ~losengeld oder 
Notstandshilfe nach den Vorschriften des Arbeits­
losenversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 184/1949. 

§ 29 Abs. 2 

"Abrechnungsbuch " 

§ 34 Abs. 2 

"Arbeitsinspektionsgesetz 1956" 

§35 

Fassung ,des Entwurfes: 

(2) Soweit ~n dienst- und besoldungsrechtlichen 
Rechtsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
bescheidmäßig nicht anders verfügt oder vertrag­
lich nicht anders vereinbart wurde, bleibt die 
Zeit eines Karenzurlaubes gemäß § 15 Abs. 1 
bei Rechtsansprüchen der Dienstnehmerun, die 
sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, außer 
Betracht. 

§ 25 

"zwanzig Stunden" 

§ 26 Abs. 1 zweiter Satz 

Für die Ermittlung der Höhe der Sonderunter­
stützung sind die Vorschriften des § 162 Abs. 3-
und 4 ASVG sinngemäß anzuwenden. 

§ 26 Abs. 3 

"monatlich" 

§ 28 aufgehoben 

§ 29 Abs. 2 

"Ausgabe- und Abr,echnungsnachweis" 

§ 34 Abs. 2 

"Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBI. Nr. 143," 

§ 35 

"Arbeitsinspektionsgesetz 1956" "Arbe,itsinspektionsgesetz 1974" 
"Bundesministerium für V,erkehr und Elektrizi- "Bundesminister für Verkehr" 
tätswirtschaft" 

§ 37 

§ 37. Bestimmungen in Kollektivverträgen und 
Arbeitsordnungen, . die den Di,enstnehmerinnen 
vor und nach ihrer Entbindung einen weiter­
gehenden Schutz als dieses Bundesgesetz ge­
währen, werden durch die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes nicht berührt. 

§ 40 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Beginn des 
zweiten auf seine Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. 

(2) Mit ·der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. soweit di,eses Bundesgesetz auf die im § 17 
lit. a bis cl bezeichneten Dienstverhältnisse 
Anwendung findet, der Bundeskanz'ler im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bundes­
ministern; 

§ 37 

§ 37. Bestimmungen in Kollektivverträgen. 
Betriebsvereinbarungen und Arbeitsordnungen. 
die den Dienstnehmerinnen vor und nach ihrer 
Entbindung einen weitergehenden Schutz als 
dieses Bundesgesetz gewähren, werden durch die' 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

§ 40 

§ 40. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes sind hinsichtlich der naq'lStehenden 
Dienstverhältnisse betraut: 

1. zum Bund der Bundeskanzler, soweit jedoch 
der W,irkungsbereich der Arbeitsinspektion 
betroffen ist, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung; in 
Angelegenheiten, die nur den Wirkungs­
bereich eines Bundesministers betreffen, 
dieser Blllldesminister, soweit jedoch der 
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Geltende Fassung: 

.2. soweit dieses Bundesgesetz auf die im § 17 
lit.e bezeichneten Dienstverhältnisse An­
wendung findet und die Vollziehung nicht 
den Ländern obliegt, der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler; 

3. sow,eit dieses Bundesgesetz -auf die in den 
Ziffern 1 und 2 sowie Abs. 3 nicht näher be­
zeichneten Dienstverhältnisse Anwendung 
findet, ,das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit den be­
teiligten Bundesministerien, soweit es sich 
um Betriebe handelt, die der bergbehörd­
lichen Aufsicht unterstehen, der Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie, 50-

w.eit es sich um Betriebe handelt, die. dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz unterlie­
gen, ,der Bunde&minister für Verkehr, und 
zwar jeder ,dieser Bundesminister ,im Einv,er­
nehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung und den allenfalls sonst noch 
beteiligten Bundesministern; 

4. soweit § 34 kbs. 4 eine Befreiung von den 
Stempelgebühr.en vorsieht, ,der Bundesmini­
ster, für Finanzen und soweit diese Bestim­
mung eine Befreiung von den Bunrdesver­
waltungsabgahen vorsieht, .der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen. 

Fassung ,des Entwurf-es: 

W,irkungsbereich der Arbeitsinspektion ,be­
troffen ist, im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für soziale Verwaltung; soweit 
finanzielle Angelegenheiten betroff,en sind, 
ist im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanzen vorzugehen; 

2. zu den Ländern, Gemeinden und Gemeinde­
verbänden, soweit es sich um Bedienstete 
handelt, die in Betrieben tätJig sind, der 
Bundesminister für soziale Verwaltung; 
soweit finanzielle Angelegenheiten betroffen 
sind, ist im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für F,inanzen vorzugehen; 

3. der Lehrer und Erz1ieher für die in Art. 14 a 
Abs. 2 lit. abis d B-VG genannten Ein­
richtungen der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft im _ Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler; soweit finanz,ielle An­
gelegenheiten betroffen sind, ist im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finan­
zen vorzugehen; 

4. sowie für sonstige Dienstverhältnisse: 
a) soweit es sich um Arbeitnehmer in Be­

trieben, die in den Wirkungsbereich der 
Arbcitsinspektion fallen, handelt, der 
Bundesminister für soziale Verwaltung; 

b) soweit ·es sich um Arbeitnehmer in Be­
trieben handelt, die der bergbehördlichen 
Aufsicht unterliegen, der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie, im 
Einvernehmenm~t dem Bundesminister 
für soziale VerwaItung; 

c) soweit es sich um ArbeItnehmer in Be­
trieben handelt, die in den Wirkungs­
bereich der Verkehrsarbeitsinspektion 
fallen, der Bundesminister für Verkehr 
im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung; 

d) im - übrigen der Bundesminister für 
soziale Verwaltung. 

(2) Für Dienstverhältnisse der Lehrer für 
öff·entliche Pflichtschulen (Art. 14 Abs. 2 B-VG) 
sowie der Lehrer für öffentliche land- und forst­
wirtschaftliche Berufs- und Fachschulen _ und der 
Erzieher für öffentliche Smülerheiime, die aus­
schließlich oder vorwiegend für Smüler der 
öffentlichen land- und forstwirtschaftlimen Be­
rufs- und Fachsmulen bestimmt sind (Art. 14 a 
Abs. 3 B-VG), obliegt ,die VoIlZliehungdieses 
Bundesgesetzes, soweit nicht die Erlassung von 
Durmführungsverordnungen dem Bund vorbe­
halten ist, den Ländern. 

(3}V~rorQnurigeri;luf Grund dieses Bundes­
gesetzes . sind für die Dienstverhältnisse der 
Lehrer für -öffentliche Pfliehtschulen (Art. 14 
Abs. 2 B-VG) vom Bundesminister für Unter­
rimt und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler, für -die Dienstverhältnisse der 
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Geltende Fassung: 

(3) Mit der Wahmehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 Abs. 8 des Bundes-V erfassungs­
gesetzes 1929, inder Fassung ,des Bundesverfas­
sungsgesetzes, BGBL Nr. 215/1962, zustehenden 
Rechte ist der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst im Einv,ernehmen mit dem Bundeskanzler 
betraut. Verordnungen auf Grund ,dieses Bundes­
gesetzes sind hinsichtlich der im § 17 lit. f be­
zeichneten Dienstverhältnisse vom Bundesmini­
ster für Unterricht und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler und soweit solche Ver­
ordnungen Maßnahmen notwendig machen, die 
finanzielle Ang,elegenheiten ,der Dienstverhältnisse 
öffentlich Beooensteter zum Gegenstand haben, 
auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen zu erlassen. 

§ 1 Abs. 3 Ha\lJsg.- ullid H~usangG 

(3) Für das Dienstverhältnis von Dienstneh­
mern,die mit Leistungen von Diensten für d~e 
Hauswirtschaft des Dienstgebers oder für Mit­
glieder seines Hausstandes in der R,egel durch 
nicht mehr als 24 Stunden wöchentlich beschä,ftigt 
sind, gelten die Vorschriften des Abschnittes II 
nach Maßgabe der hnderungen, die sich aus Ab­
schnitt III ergeben. 

§ 21 Hausg.- und HausangG (überschrift) 

Sonderbestimmungen für Dienstnehmer, die in 
der Regel durch nicht mehr als 24 Stunden 
wächentlichbeschäftigt sind. 

§ 162 Abs. 1 zweiter Satz ASVG 

Mütter nach Frühgeburten oder Mehrlingsge­
burten erhalten ,das WochengeId nach der Ent­
bindung durch zwölf Wochen. 

§ 162 Abs. 3lit. b ASVG 

b) Zeiten, während ,derer die Versicherte in­
folg,e Krankheit . öder . vorühergehender 
Kurzarbeit nicht das volle Entgelt hezogen 
hat,. 

Fassung des Entwur.fes: 

Lehrer für öffentliche land- und forstwirtschaft­
liche Berufs- und Fachschulen und der Erzieher 
für öffentliche Schülerheime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler der öffentlichen 
land- und forstw.irtschafdichen Berufs- und Fach­
schulen bestimmt sind (An. 14a Abs. 3 B-VG), 
vom Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft !im Einvernehmen mit deriJ. Bundeskanzler 
zu erlassen; soweit finanzielle Angelegenheiten 
betroffen sind, ist im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen vorzugehen. 

(4) Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte 
ist der Bundesminist'er für Unterrich·t und. Kunst 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler be­
traut. Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 a Abs. 6 B-VG zustehenden 
Rechte ist für die im Art. 14 a Abs. 3 lit. b B-VG 
genannten Personen der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft betraut. 

(5) Soweit § 34 Abs. 4 eine Befreiung von 
den Stempelgebühren vorsieht, ist der Bundes­
minister für Finanzen und soweit diese Bestim­
mung eine Befreiung von den Bundesverwal­
tungsabgaben vorsieht, der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen mit der Vollzie­
hung betraut. 

§ 1 Abs. 3 Hausg.- und HausangG 

(3) Für das Dienstverhältnis von Dienst­
nehmern, die mit Leistungen von Diensten für 
die Hauswirtscl:taft des Dienstgebers oder für 
Mitglieder seines Hausstandes in der Regel durch 
nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich beschäftigt 
sind, gelten die Vorschriften des Abschnittes II 
nach Maßgabe der hnderungen, die sich aus Ab­
schnitt IU ergeben. 

§ 21 Hausg.- und HausangG (überschrift) 

Sonderbestimmungen für Dienstnehmer, die in 
der R.egel durch nicht mehr als 20 Stunden 
wöchentlich beschäftigt sind. 

§ 162 Abs. 1 zweiter Satz ASVG 

Mütter nach Frühgeburten, Mehrlingsgeburten 
oder K3!iserschnittentbindungen erhalten das 
Wochen geld nach der Entb.indung durch zwölf 
Wochen. 

§ 162 Abs. 3lit. b ASVG 

b) Zeiten, während derer die Versicherte 
infolge . Krankheit oder Kurzarbeit nicht 
das volle Entgelt bezog,en hat,. 
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